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Stellungnahme zur Anderung der Nö Gemeindeordnung

Sehr geehrte Damen und Herren!

Danke für die übermittlung des Gesetzesentwurfes an den FLGÖ NÖ und für die Einladung zur Abgabe

einer Stellungnahme,

Die Gesetzesänderungen sind grundsätzlich nachvollziehbar und werden zur Kenntnis genommen, sofern

nicht nachfolgend Anmerkungen erfolgen.

Anmerkungen

$ 22 Abs. I lautet:

Jedes Mitglied des Gemeinderates hat überdies das Rech| jene Akten einzusehen, auf die sich

Verhandlungsgegenstände einer anberaumten Gemeinderatssitzung beziehen.

$ 22 Akteneinsichtsrecht für Gemeinderäte

Seit vielen Jahren sorgt die Frage, welche Informationen zu

Probleme. Bisherige Stellungnahmen der Aufsichtsbehörde
Einzelfalles beziehen und waren daher als generelle Richtlinie ungeeignet.

Vielfach wurde der ,,bezughabende Akten" durch Mitglieder des Gemeinderates sehr weit ausgelegt und

wurden damit mit dem Verhandlungsgegenstand nur mittelbar zusammenhängende Informationen oder

Informationen zu Vofragen begehrt. Auch wurden Geheimhaltungsverpflichtungen durch Mitglieder des

Gemeinderates verletzt.

Durch das IFG bzw. das Nö IG 2025 bestehen nun für alle Bürger (und Gemeinderäte) umfassende

Informationsmöglichkeiten. Das Akteneinsichtsrecht für Gemeinderäte als Beitrag zur persönlichen

EntscheidungsfiÄdung von Gemeinderäten bei Abstimmungen stellt eine darüber hinaus gehende lex

specialis dar.

r Akteneinsicht bereitzuhalten sind, für
mussten sich auf die Umstände des
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Da nu n ohneh n nach den Regel n und Grenzen des IFG a gemerne umfasse ndere Informatio nsrechte

auch für Gemeinderäte bestehen, erscheint es sachgerecht,
zusätzlichen Akteneinsichtsrechts vor GR-S[Eungen vorzunehmen.

e I nsch rän kende Präzisierun gen des

Es läge dann am Bürgermeister, die Tagesordnung in zweckmäßiger Weise sehr präzise zu formulieren.

+ Oben angeführter Satz des $ 22 Abs. 1 sollte daher neu lauten und um einen weiteren Satz

ergänzt werden: ,,Jedes Mitglied des Gemeinderates hat überdies das Recht, jene der Gemeinde

trV Verfügurg itehende Akten einzusehen, auf die sich die durch die Formulierung der

fagesoranunj konkret determinierten Verhandlungsgegenstände einer anberaumten

Gemeinderatssitzung unmittelbar beziehen. Die Geheimhaltungspflichten gemäß f 21 Abs' 2 sind

dabei durch die Mitglieder des Gemeinderates zu beachten'"

5 38 Zuständigkeit des Bürgermeisters für IFG-

7.g38Abs. 122lautet:

,,2. die Besorgung der behördlichen Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches sowie . die

Veröffentlichung uia Zugänglichmachung von Informationen gemäß $ 3 Abs. 3 des Bundygesetzes

über den Zugahg zu tniormationen (Infbrmationsfreiheitsgesetz - IFG, BGBL I Nr' 5/2024) samt der

allfälligen Virweperung; die Bestimmung des $ 42 Abs. 3 wird hierdurch nicht berührt;"

Angelegenheiten

Diese Regelung stellt eine für den Vollzug des IFG aus

daher begrüßt.

Die Befassung anderer Gemeindeorgane als den Bürgermeister mit dem IFG-Vollzug wäre auf Grund

der vorgegebänen Fristen bzw. rechtiicher Zuordnungsprobleme praxisfern und mit den Intentionen des

IFG nicht vereinbar.

Praxissicht alternativlose Lösung dar und wird

5 51 Abstimmungen / Entfall der Stimmenthaltungen

13.9 51 Abs. 2lautet:

,,(2) Der Vorsitzende hat zu erheben, wer für einen Antrag ist und wer gegen einen Antrag ist. Eine

Stim menthaltung ist nicht zulässig. "

verglichen mit anderen Abstim
Regelung Gemeinderäten in

,,Absti m m u ngspa n nen" geführt.

Die Neuregelung wird daher ausdrücklich begrüßt, da das Abstimmungsprozedere nun in der Praxis sehr

erleichtert wird (wer nicht dafür stimmt, ist automatisch dagegen)'

erheitBesonder neWA rennnderäteGemeiinmeStim nthzäh endeme ItungenAls Gegenstim
dieserBeachtudieundnSinuren ngund derkonnterozednmu gsp

vielfachhat zunwerde DiesitteltvermumkasPraxider

$ 53 Aufbewahrung Zustellnachweise für GR Ei

16. 9 53 Abs. 4 letzter Satz lautet:

,,Die Nachweise über die ordnungsgemäße Einladung der nicht erschienenen Gemeinderatsmitglieder

und die versandte Tagesordnung sind mit dem Protokoll attfzubewahren."

nladungen

nach NÖ Archivgesetz dar.

Die dann auf Dauer erfolgende Mitaufbewahrung der (nicht archivwürdigen) Zustellnachweise mit den

gebundenen GR-protokälen erscheint überschießend. Außerdem gibt es andere ,,sichere"

Aufbewahrungsmöglichkeiten (etwa im Digitalisierungszeitalter elektronische - wie den ELAK).

+ Die Wortfolge ,,mit dem Protokolf sollte daher entfallen.

stellen ein wichtiges aufzubewahrendes ArchivgutUblicherweise werden GR-Proto kolle gebunden und
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$ 59 Kundmachungen im RIS

,,9 59 Verordnungen der Gemeinde

(1) Wird kein bestimmter Zeitpunkt festgelegt, tritt eine Rechtsvorschrift mit dem der
'Kindmachung 

folgenden Tag in Krafr. Als Tag der Kundmachung gilt der Tag, an dem das

Verordn u ngsblatt zu r Abfrage freigegeben wird.

(2) Die Kundmachung der im Verordnungsblatt zu verlautbarenden Rechtsvorschriften haA soweit
'gesetzlich 

nichts andur"s bestimmt ist, elektronisch im Rahmen des Rechtsinformationssystems des

Bundes (RIS) zu erfolgen

(3) Die Gemeinde hat zur Veröffentlichung von Verordnungen im RIS ein Verordnungsblatt
'herauszugeben, 

das die Bezeichnung ,Verordnungsblaff der Stadtgemeinde') ,Verordnungsblatt der

Markryeäeinde" bzw. ,,Verordnungsblatt der Gemeinde", ergänzt durch den Namen der jeweiligen

Gemeinde, trä7t......... ".

Die Vornahme von VO-Kundmachungen im RIS stellt eine langjä

wird die Neuregelung daher ausdrücklich begrüßt.

Authentische rechtsgültige Kundmachungen auf der Amtstafel waren schon lange als antiquiert

anzusehen. Eine flachendeckende Veröffentlichung auch von NÖ Gemeindeverordnungen im Internet -

speziell im RIS als dem (!) in Österreich von Rechtsanwendern genutzten elektronischen

Informationsmedium - war schon lange überfällig.

Eine Veröffentlichung im strukturierten elektronischen Medium RIS ermöglicht jedenfalls auch, darauf

aufbauend Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten (siehe dazu auch Anmerkung zu I 88).

Neben den ,,authentischen" VO-Kundmachungen muss aber auch die Möglichkeit der ,,nicht

authentischen" Kundmachung von ,,konsolidierten VO-Versionen" bestehen (siehe dazu Anmerkungen

zu $ 59a).

In Abs. 1 sollte klargestellt werden, dass als Kundmachungstag der Tag gilt, an dem die Veröffentlichung

im RIS erfolgt.

+ g 59 Abs. 1 zweiter Satz sollte lauten: ,,Als Tag der Kundmachung gilt der Tag, an dem das

Verordnungsblatt im RIS zur Abfrage freigegeben wird"'

hrige Forderung des dar und

5 59a Zugang zu Verordnungen / Konsolidiefte VO-Versionen

,,f 59a Zugang zu den Verordnungen

(l) Die kundgemachten Rechtsvorschriften sind vom für den Betrieb des Rechtsinformatronssystems
'des 

Bundes Tntq zuständigen Mitglied der Bundesregierung auf Dauer unter der in I 59 Abs' 2
genannten Internetadresse- zur Abfrage bereit zu halten. Die Verlautbarungen im Verordnungsblatt
"haben 

jederzeit ohne ldentitätsnachweis und unentgeltlich zugänglich zu sein, Die Verlautbarungen sind

derart-zur Verfügung zu stellen, dass jede Person vom Inhalt der Verlautbarung Kenntnis erlangen kann

und sie von jeder Person unentgeltlich ausgedruckt werden können.

(2) Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass iedermann gegen Kostenersatz Ausdrucke der

Kundmachungen nach Abs. I erhalten kann.

(3) Kundmachungen gemäß f 59 Abs. 2 können auch auf der Internetseite der Gemeinde oder auf
sonsttge Weise zür Information bereitgehalten werden. Dies hat auf die Kundmachung gemäß 5 59 Abs.

2 keine Auswirkung,"

Erläuternde Bemerkungen dazu:
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authentischen Daten, wobei Konsolidierung bedeutel dass in einer Verordnung sämtliche später

ku n dg e m a ch te n Ai n de ru n g e n e i n g ea rb e itet wu rde n'.. .

Richtigkeit

derInternetseiteaufderzusätzlichkönnenihrertn FassungVerordnungen ge/tendenjeweils
zurtnetwa Gemeindenachrichten, Verfügung gestelltdenaufoderGemeinde Weise,sonstige

il derdienen aberbearbeitete ledig/ichwerden. redaktionell ,,konsolidiqrte FassungenDerartige
nichtdieserundfürwähr diekeinebieten Ge Vo/lständigkeitundInformation

Neu geregelt werden soll bislang nur der
betreffend die Neukundmachung gesamte

Kundmachungsvorgang
r Verordnungen oder die

über das RIS - entweder
Kundmachung inhaltlicher

Anderungen schon bestehender Verordnungen.

Die Kundmachung im RIS stellt nur den ersten Schritt einer ,,elektronischen Transparenz" für die

Rechtsanwender in Bezug auf Gemeindeverordnungen dar. Aufgrund der Unübersichtlichkeit und oft

schweren Nachvollziehnaikeit des Inhalts insbesondqre von VO-Anderungen, bietet eine Kundmachung

über das RIS allein für Bürger und Rechtsanwender nur wenig Nutzen.

Die Erstellung ,,konsolidierter Vo-Versionen" in den Gemeinden muss im Sinne der gebotenen

Transparenz-aän Bürgern und Rechtsanwendern gegenüber schon bisher als selbstverständlich

betrachtet werden. Siä Oarf den Gemeinden nicht - wie in den Erläuterungen angeführt - völlig

freigestellt werden.

Für jeden Rechtsanwender essentiell ist, dass ,,konsolidierte VO-Versionen" auch im RIS - dem

elektronischen Medium in Österreich zur Auffindung von Gesetzen und Verordnungen - stt'ukturiert

abrufbar sind.

Bereits seit vielen Jahren gibt es auch Gemeinden in Nö, die konsolidierten Fassungen von

Gemeindeverordnungen freiwlllig und als Serviceleistung für die Bürger und Rechtsanwender im RIS

strukturiert und voÄ der Gemäindewebseite her verlinkt bereithalten (,,RIS Gemeinderecht nicht

authentisch"). Der Venrvaltungsaufwand dazu ist minimal'

Sofern nicht eine zwingende Veröffentlichung ,,konsolidierter VO-Versionen" vorgegeben wird, ist

zumindest die Möglichkeit einer fakultativen Veröffentlichung gesetzlich klarzustellen.

+ Neben der,,authentischen VO-Kundmachung" ist zu gewährleisten, dass auch ,,konsolidierte

Versionen" von NO Gemeinde-Verordnungen (zumindest fakultativ) im RIS veröffentlich- und

abrufbar sind.
+ g 59a sollte um einen Abs. 4 ergänzt werden: ,,Redaktionell bearbeitete ,,konsolidierte

Taorrgen" von VerordnunQ€n; in die der gesamte aktuell geltende Inhalt v9n Verordnungen

eingealbeitet wurde, sind zu erstellen und im ,,RIS / nicht authentisch") oder in anderer

transparenter Weise bereitzuhalten. Diese ,,konsolidierten Fassungen" dienen zur

Information und bieten keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser nicht

a uthentischen Daten. rr

,,9 5gb Sicherung der Authentizität und Integrität von Verordnungen

(3) Von jedem Dokument ist mindestens eine Sicherungskopie und ein beglaubigter Ausdruck zu

erstellen und zu archivieren.

5 59b Sicherung der Authentizität und Integrität von Verordnungen

Die genaue Bedeutung einer zusätzlichen ,,sicherungskopie" bzw, dessen technische Beschreibung

lassen sich weder aus dem Gesetzesentwurf noch aus den Erläuterungen entnehmen; ebenso wenig

der Sinn dieser zusätzlichen Maßnahme.

nkünfti awohl denuchndevorha undn dortoh ehin n RISmn sten hindrordVe gungKundgemachte
eneind ktronischeleest n GemdenAuchchert. üm ssenischelektronrfoE rdern nsse gestentsprechend

densre ebensodortnkönne ndu ndsiRIS zuku ndmachenn uberh mum )nvorha seiden upt(
nelektronirt asch ufzubewahredn cheissenErfordern entspreche gesi
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Die zwingende Herstel lunI eines zusäEl ichen Papte ra usdru cks erschei nt n Zeite n der D rg ita lisierung

übe rschießend. Unkla r Ist die Art und Weise de r angeführten Begl ub igung"

+ 5 59b Abs. 3 sollte klargestellt und das Prozedere bei der Sicherung und Aufbewahrung'von

Verordnungen vereinfacht werden.

S 7 2 b Aufgl iederu ng Haushaltskonsolidierungskonzept

29. 9 72b lautet:

(4) Das Haushaltskonsolidierungskonzept hat jedenfalls folgende Punkte zu berücksichtigen:

a) Pflichtausgaben aufgegliedert in gesetzlich und vertraglich verpflichtende Ausgaben,

b) Ermessensausgaben der Gemeinden,

c) Personalkosten,

d) gemeindeeigene Betriebe und

e) die Finanzkraft der Gemeinde (Abs. 5).

Die Erstel lung ei nes Haushaltskonsolidierungskonzeptes erscheint i n

Allerdings sollten auch dabei die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit
gerücksichtigung finden und sollten nicht überbordende, tlw. gar nicht bewältigbare bzw' unklare

Anforderungen gestellt werden.

Um die in g 72 b Abs. 4 a)-e) angeführten Darstellungen praktisch vornehmen zu können, bedarf es

jedenfalls glsetzlicher Legaidefinitionen der angeführten Begriffe bzw. Verweise zu bereits vorhandenen

Legaldefinitionen.

Um ,,gesetzliche und vertragliche Pflichtausgaben" erfassen und ausgabenmäßig darstellen zu können,

bedürfte es zur Klarsteilung eines anschaulichen gesetzlichen Katalogs der ,,gesetzlichen
pflichtausgaben" bzw. einer Klarstellung beim sehr weiten Bereich der,,Verträ9e", um nicht komplizierte

und ausuiernde Recherchen und rechtliche und finanzielle Bewertungen in den Gemeinden auszulösen.

Klarzustellen wäre auch, was unter der Rubrik,,gemeindeeigener Betriebe" in welcher Form darzustellen

wäre.

+ Die Anforderungen für ein Haushaltskonzept sollten auf ein adäquates Maß reduziert werden,

wobei im Vordergrund stehen sollte, dass die Daten möglichst vollständig aus vorhandenen EDV-

Anwendungen ohne detaillierte ,,händische" Zusatzrecherchen generiert werden können'

+ Die im Haushaltskonsolierungskonzept darzustellenden Themen wären durch Legaldefinitionen

klarzustellen,
+ Die Art und Weise der Ermittlung der Daten für die geforderte Darstellung wäre zu präzisieren.

Einzelfällen sinnvoll und geboten

43.$ 88 Abs. I (Verfassungsbestimmung) und f BB Abs' 2 lauten:

,,(1) Die Gemeinde hat die von ihr erlassenen Verordnungen der Landesregierung unverzüglich

mitzuteilen.......

$ 88 Verordnungsmitteilung an Aufsichtsbeh örde

Die ,,Mitteilung" erlassener Verordnungen an die Aufsichtsbeh
vorgesehen, da so auch im B-VG vorgegeben.

Anzumerken ist, dass die Nichtvorlage einer VO an die Aufsichtsbehörde allein nicht die

Gesetzwidrigkeit der Verordnung zur Folge hat (siehe etwa VfGH 11.06' 20t2,Vt7lLL ua).

GOörde war schon bisher in der N

dsätze
ehörde nrneucha Aufsichtsbederrde elGem denn lsasowoh Se tenaufeDi Mittevo- bedung ingt

aftliWirtsch chGrur n erddeBerücksicnterude rnufiruaIturwarhee chebli Ven
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Zweckmäßigkeit.und Sparsamkeit vor allem im Zeitalter der

Gemeinden in NÖ wird man mit erheblichen vierstelligen Fal

Digitalisierung zu reduzieren wäre. Bei 573

lzahlen jährlich für derzeit,,händische" VO-

Mitteilungen rechnen können.

Zu beachten ist, dass das bisherige Prozedere bei VO-Vorlagen in NÖ über die gesetzlichen Vorgaben

hinaus geht:

. Gesetzlich gefordeft war und ist in 5 88 NÖ GO nur ,die Vorlage der VO" - nicht aber die

zusätzliche Vorlage einer Vielzahl von bezughabenden Unterlagen dazu

. Die Vorlage dieser Unterlagen fällt nicht unter $ 88 NÖ GO, sondern unter 5 87 NO GO, wonach

die Aufsiihtsbehörde (wohl nur anlassbezogen) berechtigt ist, Auskünfte ,,einzuholen".
o Eine ,,vorauseilende Vorlage von ergänzq.nden Unterlagen" bei der VO-Anzeige widerspricht somit

dem System und den Intentionen der Nö GO in den 95 87 und 88 und generiert ohne gesetzliche

Grundlage einen erheblichen Verwaltunqsaufiruand zumindest bei den Gemeinden.

Nun sollte die Chance genützt werden, den erheblichen Verwaltungsaufwand in Zusammenhang mit

VO-Mitteilungen zu reduzieren.

Da nach den neuen 55 59 ff. NÖ GO Verordnungskundmachungen (bis auf wenige Ausnahmen) im

RIS erfolgen sollen, ist Oie Aufsichtsbehörde zu.künftig bei zweckmäßiger Nutzung des RIS tagesaktuell

über alle neuen Gemeinde-Verordnungen in NÖ informiert, womit sich eine separate Verordnungs-

Mitteilung durch Gemeinden erübrigt.

Der Aufsichtsbehörde stünde es dann frei, nach zweckmäßigem Scre.ening der im RIS. kundgemachten

Verordnungen bei Bedarf Auskünfte in den Gömeinden nach $ 87 NO GO einzuholen.

+ Nach 5 88 Abs, 1 erster Satz sollte daher ein zweiter Satz ergänzt werden: ,,Eine Kundmachung

von ierordnungen im RIS kommt einer derartigen Mitteilung an die Landesregierung gleich."

Inkrafttretensbestimmungen / Neuregelungen

Landesgesetzes LGBI. Nr. XX/XXXX triff am 1. Jänner 2026 in Kraft'

die vor Inkrafttreten dieser Bestimmungen beschlossen

Inkrafttreten von f 50, 5 50a, f 50b, 6 50c und I 50d

Die Neuregelungen betreffend die Kundmachungen im RIS soll auf Grund der umfangreichen

technischän unä organisatorischen Vorbereitungen, die in allen nö. Gemeinden erforderlich sind,

mit I. länner 2028 wirksam werden. Für die nö. Gemeindeverbände soll dreses Landesgesetz

derzeit nicht gelten

Verordnungen,

wurden, sind nach der Rechtslage vor dem
in der Fassung des Landesgesetzes LGBI. Nr.

47 Abs. 2 lit. i) und $ 71 Abs. 2 in der Fassung101 wird folgender Abs. 13 angefügt: ,,(13) I65. Im S
2025 in Kraft. 5 50 in der Fassung desLGBL Nr. XX/XXXX treten am 1. Septemberdes Landesgesetzes

für VO-Kundmachungen

XX/XXXX ku n dzu m a ch e n. "

Aus den Erläuterungen (Seite 3)

5. Probleme bei der Vollziehung:

Zwischen dem Gesetzesentwurf (Seite t4 f' I ,,01.0t.
,,0L.0!.2028") besteht eine Diskrepanz, die zu bereinigen wäre.

Allerdings ist eine derartig lange Legisvakanz von mehr als 3 bzw. mehr als 2 Jahren für diesen Punkt

ohnehin nicht nachvollziehbar.

Siehe auch Anmerkungen oben zu 5 59, sollten die ,,Amtstafelkundmachungen" im Sinne einer

zeitgemäßen Transpare-nz des Verwaltungshandelns zeitnah durch RIS-Kundmachungen ersetzt werden

- ein Inkrafttreten per 01.01.2027 erscheint dafür sachgerecht.

Die in den Gemeinden dazu vorzunehmenden Vorbereitungsarbeiten sind überschaubar und können bei

2029") und den Erläuterungen (Seite 3

profession
In diesem

werdenichtle bewä Itiun dn Schul dazuenVorberei sarbeite gtel ler isatin der ungon tungOrga
dn CSBetreiberidrch Sa BKAuen dsven nraktuella atioInformerstn ene rfo
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RIS") in allen Bezirken in Hinblick auf das Inkrafttreten der RlS-Kundmachungen durch die

Gemeinden per 0L.07 .2025.

Der FLGö Nö ersucht um prüfung und Berücksichtigung der Stellungnahme, steht für allfällige Rückfragen

selbsWerständlich gerne zur Verfügung und verbleibt

lichen Grüßen

nM

n

Kopien (per E-Mail) an

. NÖ Gemeindebund

. NÖGW

. NÖ Städtebund

. ARGE Stadtamtsdirektoren NÖ
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